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II.

Gesetz über die Schonzeit des Wildes.

Vom 26. Februar 1870.

1. Mit der Jagd zu verschonen sind:

1. das Elchwild, in der Zeit vom 1. December bis Ende August;

2. männliches Roth= und Damwild, in der Zeit vom 1. März bis Ende

Juniz

8

3. weibliches Roth- und Damwild und Wildkälber, in der Zeit vom

1. Februar bis 15. October;

4. der Rehbock, in der Zeit vom 1. März bis Ende Aprilj;

5. weibliches Rehwild, in der Zeit vom 15. December bis 15. October;

6. Rehkälber, das ganze Jahr hindurch;
7. der Dachs, in der Zeit vom 1. December bis Ende September;

8. Auer-, Birk= und Fasanenhähne, in der Zeit vom 1. Juni bis Ende

August;
9. Enten, in der Zeit vom 1. April bis Ende Juni, für einzelne Landstriche

kann die Schonzeit durch die Bezirks-Regierungen aufgehoben werden;

10. Trappen, Schnepfen, wilde Schwäne und alles andere Sumpf= und

Wassergeflügel, mit Ausnahme der wilden Gänse und der Fischreiher,

in der Zeit vom 1. Mai bis Ende Juni;

11. Rebhühner, in der Zeit vom 1. December bis Ende August;

12. Auer-, Birk= und Fasanenhennen, Haselwild, Wachteln und Hasen, in

der Zeit vom 1. Februar bis Ende August;

13. für die Dauer des ganzen Jahres ist es verboten, Rebhühner, Hasen

und Rehe in Schlingen zu fangen.

Alle übrigen Wildarten, namentlich auch Kormorane, Taucher und Säger

dürfen das ganze Jahr hindurch gejagt werden. Beim Roth-, Dam= und Reh-

wilde gilt das Jungwild als Kalb bis zum letzten Tag des auf die Geburt

folgenden Decembermonats.

§ 2. Die Bezirks-Regierungen (Landdrosteien) sind befugt, für die im § 1

unter 7, 11 und 12 genannten Wildarten aus Rücksichten der Landeskultur und

der Jagdpflege den Anfang und Schluß der Schonzeit alljährlich durch besondere

Verordnung anderweit festzusetzen, so aber, daß Anfang oder Schluß der Schonzeit

nicht über 14 Tage vor oder nach dem im § 1 bestimmten Zeitpunkte festgesetzt

werden darf.

3. Die in den einzelnen Landestheilen zum Schutze gegen Wildschaden in

Betreff des Erlegens von Wild auch während der Schonzeit gesetzlich bestehenden

Befugnisse werden durch dieses Gesetz nicht geändert.
§ 4. Auf Erlegung von Wild in eingefriedigten Wildgärten findet dieses

Gesetz keine Anwendung. Der Verkauf des während der Schonzeit in solchen
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Wildgärten erlegten Wildes ist jedoch nach Maßgabe der Bestimmungen des § 7

untersagt.
§ 5. Für das Tödten oder Einfangen von Wild während der vorgeschriebenen

Schonzeiten, sowie für das Fangen von Wild in Schlingen (§ 1, Nr. 13) treten

hier folgende Geldbußen ein:
1. Für ein Stück Elchwild . . . . .. 50 Thaler.

2. „ „Rothwild ......30„

3. „ „ „ Damwild. 20 „

4. „ „ „ Rehwild 10 „

5. „ einen Daccs 5 „

6. „ „ Auerhahn oder Henne 10 „

7. „ „ Birkhahn „ v 3 „

8. „ „ Haselhahn „ „ 3 „

9. „ „ Fasanen „ „ 10 „

10. „ „ Schwan „ „ 10 „

11. „ eine Trappe „ v 3 „

12. „ einen Haesen 4 „

13. „ ein Rebbn 2 „

14. „ eine Schnepfe, Ente oder sonstiges

Stück jagdbares Sumpf= und Wasser-
geflüsel 2 „

Wenn mildernde Umstände vorhanden sind, kann der Richter bei Festsetzung

der Geldbuße bis auf ein Strafmaß von einem Thaler herabgehen.

An Stelle der Geldbuße, welche wegen Unvermögens des Verurtheilten nicht

beigetrieben werden kann, tritt Gefängnißstrafe nach Maßgabe des § 335 des Straf-

gesetzbuches.
§ 6. Das Ausnehmen der Eier oder Jungen von jagdbarem Federwilde ist

auch für die zur Jagd berechtigten Personen verboten, doch sind dieselben (namentlich

die Besitzer von Fasanerien) befugt, die Eier, welche im Freien gelegt sind, in Besitz

zu nehmen und sie ausbrüten zu lassen. (efr. Gesetz betr. Schutz von Vögeln vom

22. März 1888, G. S. S. 111.)

Desgleichen ist das Ausnehmen von Kiebitz= und Möveneiern nach dem

30. April verboten.

Wer diesen Verboten zuwiderhandelt, verfällt in die § 347 Nr. 12 des Straf-

gesetzbuches festgesetzte Strafe.
§ 7. Wer nach Ablauf von 14 Tagen nach eingetretener Hege- und Schonzeit

während derselben Wild, rücksichtlich dessen die Jagd in dieser Zeit untersagt ist, in

ganzen Stücken oder zerlegt, aber noch nicht zum Genusse fertig zubereitet, zum

Verkaufe umherträgt, in Läden, auf Märkten oder sonst auf irgend eine Art zum

Verkaufe ausstellt oder feilbietet, oder wer den Verkauf vermittelt, verfällt zum

Besten der Armenkasse derjenigen Gemeinde, in welcher die Uebertretung stattfindet,

neben der Konfiskation des Wildes in eine Geldbuße bis 30 Thaler.

Ist das Wild in den 8 3 gedachten Ausnahmefällen erlegt, so hat der Ver-

käufer oder Derjenige, welcher den Verkauf vermittelt, sich durch ein Attest der
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betreffenden Ortspolizeibehörde über die Befugnisse zum Verkaufe zu legitimiren,

widrigenfalls derselbe in eine Geldbuße bis zu 5 Thalern verfällt.

§ 8. Alle dem gegenwärtigen Gesetze entgegenstehenden Gesetze und Ver-

ordnungen sind aufgehoben.

III.

Gesetz
über

den Waffengebrauch der Forst- und Jagdbeamten.

Vom 31. März 1837.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.,

verordnen über die Befugniß der Forst= und Jagdbeamten von ihren Waffen Ge-

brauch zu machen, und über das wegen mißbräuchlicher Anwendung zu beobachtende

Verfahren auf den Antrag Unseres Staats-Ministeriums und nach erfordertem Gut-

achten Unseres Staatsraths für den ganzen Umfang Unserer Monarchie, wie folgt:

8 1. Unsere (also alle im Königl. Forst oder in Königl. Jagden zum Schutze

derselben angestellten oder auch nur bestellte Personen) Forst= und Jagdbeamten,

sowie die im Kommunal= oder Privatdienste stehenden, wenn sie auf Lebenszeit

angestellt sind, oder die Rechte der auf Lebenszeit Angestellten haben, nach Vor-

schrift des Gesetzes vom 7. Juni 1821 § 20 (jetzt vom 15. April 1878 §23) ver-

eidigt und mit ihrem Diensteinkommen nicht auf Pfandgelder, Denuncianten-Antheil

oder Strafgelder angewiesen sind, haben in ihrem Dienst zum Schutze der Forsten

und Jagden, gegen Holz= und Wilddiebe, gegen Forst= und Jagd-Kontravenienten

von ihren Waffen Gebrauch zu machen:

1. wenn ein Angriff auf ihre Person erfolgt, oder wenn sie mit einem

solchen bedroht werden;
2. wenn diejenigen, welche bei einem Holz= und Wilddiebstahl, bei einer

Forst= und Jagdkontravention auf der That betroffen, oder als der Ver-

übung oder der Absicht der Verübung eines solchen Vergehens verdächtig

in dem Forst= und Jagdrevier gefunden werden, sich der Anhaltung,

Pfändung oder der Abführung zu der Forst= oder Polizei-Behörde oder

der Ergreifung bei versuchter Flucht thätlich oder durch gefährliche

Drohungen widersetzen.
Der Gebrauch der Waffen darf aber nicht weiter ausgedehnt werden, als es zur

Abwehrung des Angriffes oder zur Ueberwindung des Widerstandes nothwendig ist.

Der Gebrauch des Schießgewehrs, als Schußwaffe, ist nur dann erlaubt, wenn

der Angriff oder die Widersetzlichkeit mit Waffen, Aexten, Knitteln oder sonstigen

gefährlichen Werkzeugen, oder von einer Mehrheit, welche stärker ist, als die Zahl

der zur Stelle anwesenden Forst= und Jagdbeamten, unternommen und angedroht
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